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SCHREIBEN VON BÜRGERMEISTER UND RAT VON ZÜRICH AN AMMANN UND
RAT VON STADT UND AMT ZUG

"Obgleich wir in der Zuversichtlichen beglaubtnuss gestanden , es werde
das ienige , was wir ohnlängst , aus wahr = aufrichtige freund =Eydtgnös-

sischer gesinnung Euch U. G. L .A . E . mit begriindtnuss vorstellig Zu ma~
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chen den anlaass genohmen , Hinreichend seyn , die ohngleiche begriffe,
welche ihr über bekant ohnvermuthet in unsserer Landtschafft entstan¬

dene bewegungen * gef asset , völlig Zu heben und unssere ohnveränderli¬
ehe begirde und Sorgfalthit für die bevestigung des allgemeinen
Rueh =standts in völliges licht Zu stellen , So haten demnach wir aus
Euer ü . G.L .A. E . unterm 8 . letst verflossenen monaths an uns abgegebner

Ο
Zuschrifft , und Selbiger angeschlossenen verhör =aussagen,  Euren und
der Eürigen dis fahls wiederhollt führenden beschwehrden Zue vernemmen
gehabt . Wie Wir nun alles in Erforderlicher behertzigung gezogen , also
sind wir auch bewogen worden , die bereiths ohneingestelt angehebte Un¬
tersuchung nicht nur fortzusetzen , sondern auch auf alle mögliche
weisse Zu vervollkommnen ; dazwahren ohnerachtet aller angewendet =ge-
nauer bemühung wir aussert Stande gewessen , den eigentlichen grund der
nammhafften gemachten Specialiteten ausfündig zu machen , in demme al¬
lezeit viel ohnlauterkeit und wiedersprechendes rukständig geblieben.
Können wir nichts desto weniger überhaupt abnehmen , thuen , es auch dem
Selbs eigenen Ermessen Eüer Ü. G.L .A .E . überlassen , besonders in ihren
Ersten momenten und anfang , ehe und bevor aller ohrten die nöthigen
befehlen einlangen können , Zu allerhand ohnrichtigkeiten und Überei¬
lung anlaass Zu erweken pflegen , welches aber uns als der Landts Ob¬
rigkeit , um so wenniger zu lasten fallen kann , als wir nicht allein
für den ohngekränkten beybehalt handeis und wandeis augenbliklich be¬
sorget , gewessen , auch in Zeit von sehr wenigen stunden alles wieder
in völliger beruhigung gekommen , sondern auch wo ein ohnbedachtsammer
Eyfer den eint = oder particularen ohne mindest = unsser oberkeitliehen
verwüssen , viel wenniger darzu gehabten befehlen , allzuweit , wie wir
selbst darfür halten , getrieben hatte , wir ein solches sehr misfählig
bemerken , und in äussersten grad missbillichen , ia Zu Hintertreibung
dergleichen ausgelassenheiten die verfängliche gebühr vorgekehret ha¬
ben . Bey welch allem eine billiche betrachtung verdienet , das keinen
unsserer Beamteten hierunter einich =wiedriges beyzumessen , auch nie¬
mand weder über Verletzung an Leib noch guth klag zu führen hat , in
Zwüschen mögen wir nicht bergen , das uns auch überaus erwünschlich ge¬
wessen wäre , wo die ienige , welchen etwas wiedriges aufgestossen sich
ohnverzogenlich bey uns klagend wurden angemeldet haben , als in wel¬
chem fahl ihnen gantz Sicher alle billichmässige und gebührende Satis¬
faction mit bereitetem willen wäre verschaffet worden ; Zu mahlen wir
annoch gegenwährtig des anerbiethens und geneigt sind , dem oder den
ienigen welche ihre beleidigern nammhafft machen , und persöhnlich ent-
deken können , eine ohnpartheyische und genaueste justitz Zu admini¬
strieren , in maassen von uns weit entfehrnet , iemanden wer der auch
immer seyn möchte , bevorab benachbahrte und nächst angräntzende eini-
cher beschimpfBeschädigung oder Härtigkeit bloss gestellet Zu wüssen,
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sonder vielmehr unsser augenmerk dahin ziehlet , ihnen allen schütz und
Vorschub Zu verschaffen , und die ienigen , welche gegen ihnen sich
fehlbahr vergehen und der oberkeit also bald angezeigen wurden , mit
empfindtlich =nachdruksammen Ernst anzusehen ; welches verhoffentlieh
Zureichend seyn wird , allen deswegen gewaltet =wiedrigen gemüths Ein-
druk um so eher auszulöschen , als wir für unsseren standt niemahlen
den geringsten verdacht einich =eüersseithig =wiedriger Unternehmungen
weder geführet , noch führen können , weil Kundbahrlich wir beydsseithig
nach des allerhöchsten Güete , ohne nur einichen scheingrund oder scha-
ten wiedriger differenz oder Streitigkeit in Fr . Eydtgnöschischem
wohlvernemmen reciprocierlich gestanden , folgsamm Euch U. G. L .A .E.
nicht schwehr fallen solle , uns die gerechtigkeit wiederfahren Zu las¬
sen , und die ohnzweiffelhaffte überzeügung zu ernehren , dass wir weder
antheil noch vorwüssen von diesser uns sehr ohnangenehmen Zutragenheit
haben können , auch die Aeüsserung von einem  uns beymessenden Landauf-
bott welches uns niemahls Zu sinne gestigen , nicht anderst als sehr
beschwerhlich Vorkommen, und tieff Zu gemüth tringen müssen ; worbey
dannethin wir aus freünt =Eydtgnossischer wohlmeinung Keineswegs umhin
gehen mögen Euer U. G. L.A .E . Überlegung anheimbzustellen , dass zu uns-
serem Rechthertz liehen bedauren , ia mehr und mehr offenbahr am tage
liget , wie die von denen benachbahrten gegen die unsserige frech aus-
gestossene schmach und Spott Reden , besonders aber scharff und hitzige
Träuworte , die leidige wurzel diesser vorfallenheit einig und allein
gewessen , und ohne anders der gemeine mann in Heff tige besorgnus , Un¬
ruhe und Verlegenheit werff en müssen , dessnachen eine ohnumgängliche
Nothwendigkeit erfordert , mit gemeinschafftlicher bearbeithung diesem
ohnwessen den Rigel zu stossen , und in die ienige maassnahm einzutret-
ten , welche den Umgang und wandel der angehörigen unter und gegenein¬
ander aussert allen anstoss zu setzen fähig seind , gestalten wir für
unser Orth an der ienigen aufmerkssamkeit nicht werden erwinden las¬
sen , welche einem so heilssammen Endtzwek der allgemeinen theüren
Wohlfahrt und Ruhe beykommen mag . Es richtet übrigens unsser wünsch
sich zu dem höchsten , das Er alle missliche und schädliche begegnus-
sen , von gesambt Liebwehrtestem vatterland mildiglich abwenden , und
Euch U. G. L .A . E. sambt uns in fürdaurenden genuss des fridens und allem
gessegneten Wohlstand erhalten wolle . . . ” .

1) Latente Unstimmigkelten ohne reellen Hintergrund zwischen Zürich und
Stadt und Amt Zug , wobei Zug Zürich den Vorwurf machte , an seinen Gren¬
zen bereits Wehrmassnahmen getroffen zu haben , s . dazu auch Zurlaubiana
AH 107/54 . Am 4 . Dezember 1756 erliessen Bürgermeister und Rat ln Zürich
in dieser Angelegenheit auch ein Mandat , s . ebenda AH 107/11.



2 ) s . ebenda AH 146/6 , wobei es sich ebenfalls um eine Kopie von Beat Fidel
Zurlauben handelt.

Kopie , von Beat Fidel Zurlauben - AH 107, 74 - 77
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